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mentina), welche als Grundlage gelten haben und auch eingehende We1-
SUuNgCN über dıe Baupflicht enthalten. Im {11 Kapıtel behandelt der Ver-
fasser die HEHETE Rechtsprechung über dıe kiırchliche Baupflicht in W est-
falen uu 1im Kapıtel die Ablösung der Baunpilicht. Den Schluß bıldet
1n Doppelanhang mıit einer Vebersicht der Zehentherren und der tiskalı-
schen Zehnten 1m Te 1843 Fın es Sachregister erleichtert den (je-
brauch des vortreitflichen Werkes.

IDDIie Arbeıt Linneborns ist durchwegs ıne achtunggebietende eistung,
dıie ‚i ihrer auf sorgfältiıgem Quelle nstudium beruhenden Resultate als
wertvolle Bereicherung der kirchenrechtl ichen ] ıteratur bezeichnet werden
muß und sich durch die Klarheit ihrer Darstellung VOoON selbst uch tür
weıtere Kreise empfiehlt. ESs wäre gewiß sehr begrüßen DECWESCIH, WeNn
auch dıe Fragen über Baupflicht der Yfarr wohnungen und Mesnerhäuser
SOWwI1e dıe Leistungspflicht der Patrone, der (jemeıinden und des Fiskus nıt
Bezug auf dıie Säkularısatıon noch e{was berührt worden wäaren, alleın der
uftor wollte, wıe selbst sagt, mıit dem Umfang se1iner Arbeiıt die CGjren-
zen einer akademischen Gelegenheitsschrift nicht überschreiten un Wwar AaUs
diesem (irunde genötigt, dieses: gew1ß - nicht mıinder wichtige Thema beli-
se1ite lassen. Wır dürien aber vielleicht hoffen, daß bei anderer (je-
legenheıt Un gründlicher ZUT Behan  ung komme.

Salzburg. (B reinz.

Vom Muüsik-Traktate“Gre:Breitkopf & Härtel; eipzig, (151
örs ‘des Großen. Von Cölestin VIVELL

[DIie interessante Studie tührt ım Kapıitel dıe musikalische Vorbil-
dung Giregors Er VOT. Weiter ausholend, berichtet der Verftasser Uurz
über Musıkunterricht und Musikübung 1m Jahrhundert, SOWIE über die
Entwicklung der christlichen Musıktheorie un -praxIis A4aUs$s dem Jüdischen
Tempelgesang, aUs der antık-griechischen usı und AUSs der spätantıken
Musiktheorie der Giriıechen und Römer. annn wıird ein Einblick In Gregorsliturgisch-musikalische Fortbildung gewährt; WIr sehen hn a1s Ordensmann
1m noch jungen Benediktinerorden, der dıe Pflege des Kirchengesangs sich

sehr angelegen sSeIN ließ; dann als Archidiakonus, BT schon die
höchste OUObsorge iur den Gesang inne hatte; terners als Apokrisiar In Kon-
stantınopel, WO mıt der griechischen Musik vertrau wurde; und ndlıch
als Abt iın OMm. Aus zahlreichen Zeugnissen ırd erhärtet, daß Giregor ın
umfassender. Weise sıch - kırchenmustikalisch betäti te. Das Kapitel be-
schäftigt sich eingehend mit den Zeugnissen für orhandensein und nhalt
des Musiktraktates Gregors im Mittelalter. Nach einer *kurzen Aufzählung
und Würdigung der zirka Ze en folgen deren. diesbezügliche Aus-
sprüche im Wortlaut, immer miıt S nötıgen Erläuterungen. [DIie ert-
vollen Aufschlüsse über den Inhalt ergeben nebenher auch noch die CGje-
wißheit, daß der Traktat 1m „späten..Mittelalter noch .vorhanden WAaTr. Das

Kapiıtel verbreitet sıch -über die-Erkennungsmerkmale -des Musiktraktates.
dem Forscher das Aufsuchen des verschollenen Werkes erleichtern,

werden dıe Zeugnisse der mittelalterlichen Musiktheoretiker nochmals über-
.sichtlich zusammengestellt, dabeIı 1m ortlau zıtierte Stellen eigens her-
vor ehoben und damit der Inhalt skizziert. Die Schreibweise Gregors
WITr ın bezug aut St1l und Spracheigentümlichkeiten, Frweiterun des
Wortsinnes, Satzbau, Anwendung besonderer Substantivformen und rapo-
sitionen und Öfter wiederkehrende Lieblingsausdrücke untersucht. chließ-
ich 1st noch eın ausgedehntes Verzeichnis der mutmaßlichen Litur lege-
sänge des Jahrhundert beigegeben. Wenn auch in jedem eil viele int?2r-

letzte eil dem Büchlein
nte FEinzelnheiten beigebracht werden, verleiht doch besonders diese'reinen heryorrage_nden Weyrt_ ; Seb PletzerWexfeq ;


